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Technische Universität Dresden 
 

Fakultät Maschinenwesen 
 

Studienordnung 
für den Studiengang Maschinenbau 

 
 

Vom 20.01.2006 

 
 
 

 
Auf Grund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hoch-
schulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293), geändert durch Artikel 26 des Ge-
setzes vom 5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148, 158), erlässt die Technische Universität Dresden die 
nachstehende Studienordnung für den Studiengang Maschinenbau als Satzung. 
 
In dieser Ordnung gelten maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen 
weiblichen und männlichen Geschlechts. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Diplomprüfungsordnung Ziele, Inhalt und 
Ablauf des Studiums für den Studiengang Maschinenbau an der Fakultät Maschinenwesen der 
Technischen Universität Dresden. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Der Zugang zum Studium setzt den Nachweis der allgemeinen Hochschulreife, einer ein-
schlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder einer durch Rechtsverordnung oder von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung voraus. 
 
(2) Über die in Absatz 1 beschriebenen Voraussetzungen hinaus, bestehen keine besonderen 
bildungsmäßigen Zugangsvoraussetzungen. 
 
(3) Das bis zur Diplom-Vorprüfung nachzuweisende mindestens sechswöchige Grundpraktikum 
sollte möglichst vor Studienbeginn absolviert werden. 
 
 

§ 3 
Studiendauer, Studienbeginn 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der berufspraktischen Ausbildung zehn Semes-
ter, im Fernstudium, sofern es als Teilzeitausbildung absolviert wird (im Folgenden jeweils mit 
FS bezeichnet) 18 Semester. Die Lehrveranstaltungen erstrecken sich über acht  (FS 16) Se-
mester. 
 
(2) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn zum Wintersemester ausgerichtet. Ein Stu-
dienbeginn ist demzufolge nur im Wintersemester möglich. 
 
 

§ 4 
Ziele des Studiums 

 
(1) Das Studium soll die Studierenden in die Lage versetzen, als akademisch gebildete Ingenieu-
re in dem gewählten Fachgebiet und seinen Randgebieten arbeiten zu können. Die Absolventen 
können sowohl im industriellen und gewerblichen Bereich als auch in der Verwaltung, in der 
Forschung und (sofern die zusätzlich dafür notwendigen Voraussetzungen und Qualifikationen 
erworben werden) auch in Lehre, Aus- und Weiterbildung tätig werden.  
 
(2) Das Studium vermittelt die für eine spätere berufliche Tätigkeit erforderlichen mathematisch-
naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Methoden 
und Fertigkeiten. Daneben sollen die Studierenden auch befähigt werden, ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb umfasst das Studium 
neben den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern auch Pflicht- und Wahlpflichtmo-
dule zu Gebieten des Umweltschutzes, der Technikfolgen-Abschätzung, der Ingenieurethik, der 
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Energie- und Rohstoffeinsparung, des Managements sowie der Grundlagen der Betriebswirt-
schaft.  
 
(3) Die Studierenden sollen ein hohes Maß an Allgemeinbildung erlangen, zu wissenschaftli-
chem Arbeiten und zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung befähigt werden, um frühzei-
tig zu einem fachlichen und gesellschaftlichen Urteilsvermögen zu finden. Dabei legt das Studi-
um die Grundlagen sowohl für die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten als auch zur eigen-
verantwortlichen Weiterbildung. 
 
 

§ 5 
Gliederung des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Der Studienfortschritt wird durch die Vergabe von Leis-
tungspunkten für erfolgreich abgeschlossene Module dokumentiert. Das Studium gliedert sich 
in drei Teile: 
1. Das für alle Studienrichtungen innerhalb des Studienganges einheitliche Grundstudium 

umfasst dreizehn Pflichtmodule und ein Wahlpflichtmodul. Einschließlich des studien-
begleitenden sechswöchigen Grundpraktikums dauert es vier (FS acht) Semester und 
schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. 

2. Das Grundfachstudium (1. Teil des Hauptstudiums) umfasst sechs durch die Wahl einer 
Studienrichtung festgelegte Pflichtmodule und die Interdisziplinäre Projektarbeit. Die 
wählbaren Studienrichtungen sind im Absatz 2 aufgeführt. Einschließlich des studienbe-
gleitenden Fachpraktikums dauert das Grundfachstudium drei (FS fünf) Semester. 

3. Das Vertiefungsstudium (2. Teil des Hauptstudiums) umfasst vier Wahlpflichtmodule 
(zwei Vertiefungsmodule, ein Technisches Wahlpflichtmodul und ein Nichttechnisches 
Wahlpflichtmodul), den Großen Beleg und die Diplomarbeit. Die wählbaren Vertie-
fungsmodule sind in den Anlagen 2.1 bis 2.11 dieser Studienordnung aufgeführt. Das 
Vertiefungsstudium dauert einschließlich Diplomarbeit drei (FS fünf) Semester. 

 
(2) Im Studiengang Maschinenbau können die folgenden Studienrichtungen belegt werden: 
• Studienrichtung Allgemeiner und konstruktiver Maschinenbau 
• Studienrichtung Kraftfahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik 
• Studienrichtung Leichtbau 
• Studienrichtung Technisches Design 
• Studienrichtung Angewandte Mechanik 
• Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik 
• Studienrichtung Energietechnik 
• Studienrichtung Produktionstechnik 
• Studienrichtung Arbeitsgestaltung 
• Studienrichtung Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik  
• Studienrichtung Textil- und Konfektionstechnik 
 
Im Fernstudium wird entsprechend dem Bedarf und den Möglichkeiten eine geringere Anzahl 
von Studienrichtungen und Vertiefungsmodulen angeboten. Der Studierende hat bis zum Ende 
des vierten (FS achten) Fachsemesters eine Studienfachberatung zur Wahl der Studienrichtung 
in Anspruch zu nehmen und muss sich zu Beginn des Hauptstudiums für eine Studienrichtung 
entscheiden. Innerhalb der Studienrichtung wählt der Studierende - spätestens bis zum Beginn 
des achten (FS 14.) Fachsemesters - die beiden Module seines Vertiefungsstudiums. 
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(3) In den Modulen sind jeweils mehrere Veranstaltungen zu einer speziellen Fachdisziplin zu-
sammengefasst. Die Module erstrecken sich über ein oder mehrere Semester und haben in der 
Regel einen Umfang von 4 bis 12 SWS. Wenn die Modulprüfung bestanden ist, werden Leis-
tungspunkte (LP) erworben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die gesamte Arbeitsbelas-
tung aus Präsenz- und Selbststudium 30 Stunden je Leistungspunkt beträgt. In den Modulbe-
schreibungen (Anlagen 3) werden die Module näher erläutert. 
 
 

§ 6 
Studieninhalte 

 
(1) Das Grundstudium umfasst die in dem Studienablaufplan (Anlage 1) aufgeführten dreizehn 
Pflichtmodule mit Lehrveranstaltungen im Umfang von 104 Semesterwochenstunden (SWS) 
und das Wahlpflichtmodul Studium generale mit 2 SWS Umweltschutz, 2 SWS Sozialwissen-
schaften und 4 SWS Fremdsprachenausbildung. Art und Umfang der Lehrveranstaltungen so-
wie Empfehlungen für die Verteilung auf die einzelnen Fachsemester sind in dem Studienab-
laufplan ausgewiesen. Zum Grundstudium gehört das Grundpraktikum (7 Leistungspunkte) im 
Umfang von mindestens sechs Wochen (s. Absatz 6). Im Grundstudium müssen 120 Leis-
tungspunkte erworben werden.  
 
(2) Im Grundstudium werden die mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen 
Grundlagen für ein erfolgreiches Studium an der Fakultät Maschinenwesen der Technischen 
Universität Dresden vermittelt. Dabei soll der Studierende sein theoretisches Wissen vervoll-
ständigen, methodische Fähigkeiten gewinnen und Fertigkeiten in wissenschaftlichen Arbeits-
techniken erlangen. Hierzu gehören auch Fähigkeiten zur Durchführung von Experimenten, zur 
Erarbeitung von Rechenprogrammen und zur Darstellung technischer Sachverhalte. 
 
(3) Das Grundfachstudium (1. Teil des Hauptstudiums) umfasst sechs Pflichtmodule mit Lehr-
veranstaltungen im Umfang von 34 SWS (bei der Studienrichtung Produktionstechnik 36 SWS). 
Diese Module mit den dazugehörigen Lehrveranstaltungen sind in den Studienablaufplänen für 
das Hauptstudium (Anlagen 2.1 bis 2.11) im Einzelnen ausgewiesen. Bestandteil des Grund-
fachstudiums ist das 20-wöchige Fachpraktikum (s. Absatz 6), das für das siebente Semester 
vorgesehen und mit einem Semester auf die Studienzeit (24 Leistungspunkte) angerechnet 
wird, sowie die Interdisziplinäre Projektarbeit (10 Leistungspunkte). Im Grundfachstudium sind 
mindestens 85 Leistungspunkte zu erwerben.  
 
(4) Das Vertiefungsstudium (2. Teil des Hauptstudiums) umfasst vier Wahlpflichtmodule, die 
sich aus zwei Vertiefungsmodulen im Umfang von 24 SWS (bei der Studienrichtung Produkti-
onstechnik 22 SWS) und einem Technischen und einem Nichttechnischen Wahlpflichtmodul 
mit je vier SWS zusammensetzen. Das erste Vertiefungsmodul ist aus dem Angebot der beleg-
ten Studienrichtung zu wählen. Das zweite Vertiefungsmodul kann auch aus einer anderen Stu-
dienrichtung eines Studienganges der Fakultät Maschinenwesen gewählt werden. Bestandteil 
des Vertiefungsstudiums ist der Große Beleg (17 Leistungspunkte) sowie Exkursionen im Um-
fang von mindestens zwei Tagen. Im Vertiefungsstudium werden mindestens 65 Leistungs-
punkte gefordert. Für das gesamte Hauptstudium stehen 66 SWS zur Verfügung. Einschließlich 
Diplomarbeit (30 Leistungspunkte) werden im Hauptstudium insgesamt 180 Leistungspunkte 
erworben.  
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(5) Im zweiten Teil des Hauptstudiums erfolgt die Vertiefung der ingenieurwissenschaftlichen 
Grundlagen. Dabei stehen methodisches und typisches Vorgehen bei der Lösung von Aufga-
benstellungen im Vordergrund. Gelehrt werden das Erkennen und Lösen umfangreicher Ingeni-
euraufgaben auch unter Einbeziehung wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschafts- und an-
wendungsbezogener Problemstellungen. Außerdem wird die Herausbildung von Selbstständig-
keit und schriftlicher/mündlicher Ausdrucksfähigkeit sowie die Befähigung zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit und zur Führung von Arbeitsgruppen gefördert. Um diese Fähigkeiten sowie 
spezifisches Fachwissen auch schon während des Fachpraktikums und der Anfertigung der 
Interdisziplinären Projektarbeit anwenden zu können, wird empfohlen, Teile der Vertiefungsmo-
dule im 6. Semester zu belegen. 
 
(6) Grund- und Fachpraktikum verfolgen das Ziel, das Studium zu ergänzen und erworbene theo-
retische Kenntnisse durch Praxisbezug zu vertiefen. Grundsätze und Einzelheiten zur Durchfüh-
rung des Praktikums regelt die Praktikumsordnung der Fakultät Maschinenwesen der Techni-
schen Universität Dresden. 
 
 

§ 7 
Lehrveranstaltungen, Vermittlungsformen 

 
(1) Vermittlung und Vertiefung des Lehrstoffes im Präsenzstudium erfolgen in Vorlesungen, 
Übungen, Laborpraktika, Exkursionen sowie durch das Grund- und Fachpraktikum. Zur Unter-
stützung der Ausbildung werden in den Übungen und Praktika Tutoren eingesetzt.  
 
(2) In den Vorlesungen werden die Gegenstände und Inhalte der einzelnen Fächer des Studiums 
dargelegt, erörtert und durch Beispiele und Demonstrationsversuche vertieft. 
 
(3) In den Übungen werden die notwendigen methodischen und inhaltlichen Kenntnisse durch 
die Entwicklung eigener Lösungsansätze für die gestellten Übungsaufgaben und durch deren 
Diskussion in der Übungsgruppe erworben. Durch die zu lösenden Übungsaufgaben wird der in 
den Vorlesungen vermittelte Lehrstoff ergänzt und vertieft. 
 
(4) Im Fachpraktikum werden die erworbenen theoretischen Kenntnisse und die methodischen 
Fähigkeiten zur Lösung konkreter, praxisbezogener Aufgabenstellungen angewandt. Exkursio-
nen dienen der Veranschaulichung von theoretisch vermittelten Lehrinhalten durch den konkre-
ten Bezug zur industriellen Praxis. 
 
(5) Die Aneignung des Lehrstoffes im Fernstudium erfolgt vorwiegend im Selbststudium mit 
Hilfe umfangreicher Studienmaterialien (Lehrbriefe, multimedial gestützte Lehrmaterialien). In-
nerhalb der Präsenzphasen des Fernstudiums wird den Studierenden Gelegenheit gegeben, 
den zu erarbeitenden Lehrstoff zu diskutieren. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, 
individuelle Konsultationen bei Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern zu ver-
einbaren.  
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§ 8 
Prüfungen und Prüfungsvorleistungen 

 
(1) Die Prüfungsleistungen (Modulprüfungen) der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 
sowie die Verfahrensweise der Prüfungsdurchführung und Anrechnung von Studien- und Prü-
fungsleistungen werden durch die Diplomprüfungsordnung vorgeschrieben. Die Einordnung der 
Prüfungen in das Grundstudium ist aus dem Studienablaufplan des Grundstudiums (Anlage 1), 
in das Grundfachstudium und Vertiefungsstudium aus den Studienablaufplänen des Hauptstu-
diums (Anlagen 2.1. bis 2.11) ersichtlich. 
 
(2) Prüfungsvorleistungen (L) sind Studienleistungen, die Voraussetzung für die Zulassung zur 
jeweiligen Modulprüfung sind. Die Nachweise werden auf Grund von mündlichen oder schriftli-
chen Kontrollen, die meistens außerhalb der Prüfungsperioden abgenommen werden, erteilt. 
Sie können auch durch schriftliche Ausarbeitungen, Vorträge oder Kolloquien in Seminaren, Ü-
bungen und Praktika sowie durch studienbegleitende Belegarbeiten erbracht werden. 
 
(3) Alle für die Zulassung zu den Prüfungen des Grund- und Hauptstudiums zu erbringenden 
Leistungen weisen die im Absatz 1 genannten Anlagen aus. Bei der Einschreibung zu einer Prü-
fung sind die jeweils erforderlichen Nachweise vorzulegen. Die Form der Erbringung und die 
Bedingungen für die Nachweise sind zu Beginn einer Lehrveranstaltung durch den für die Lehr-
veranstaltung Verantwortlichen bekannt zu geben. Die Regelungen über die Wiederholung von 
Prüfungen (§13 der Diplomprüfungsordnung) werden auf diese Leistungen nicht angewendet. 
Trotzdem hat der vollständige Erwerb der vorgeschriebenen Nachweise so zu erfolgen, dass die 
in § 3 der Diplomprüfungsordnung angegebenen Fristen eingehalten werden können. 
 
(4) Formen des Nachteilsausgleiches für behinderte oder chronisch kranke Studenten beim Er-
werb von Nachweisen und beim Ablegen von Prüfungen sind insbesondere die Verlängerung 
der Arbeitszeit bei Klausurarbeiten, die Ablegung einer schriftlichen Prüfung als mündliche Prü-
fung bzw. umgekehrt und die Benutzung technischer Hilfsmittel.  
 
 

§ 9 
Anrechnung und Anerkennung von Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden den Festlegungen des § 
14 der Diplomprüfungsordnung entsprechend angerechnet und anerkannt. 
 
(2) Zeiten einer einschlägigen Berufsausbildung oder beruflichen Tätigkeit sowie Praktika kön-
nen auf das Grund- und Fachpraktikum angerechnet werden. Die Anrechnung ist unter Beifü-
gung der erforderlichen Nachweise zu beantragen. Einzelheiten regelt die Praktikumsordnung 
der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität Dresden. 
 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studienaufenthaltes an wissen-
schaftlichen Hochschulen im Ausland erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, sofern 
sie den zu erbringenden Leistungen gleichwertig sind. 
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§ 10 
Studienberatung 

 
(1) Für die fachliche Studienberatung in allen Studien- und Prüfungsangelegenheiten, zu Stu-
dienvoraussetzungen und Hochschulwechsel, zur Spezialisierung im Studium, zu Industrieprak-
tika und Auslandsaufenthalten sowie zu allen anderen mit dem Studium zusammenhängenden 
Angelegenheiten stehen den Studierenden die Hochschullehrer der Fakultät, die für die einzel-
nen Studienrichtungen zuständigen Studienfachberater sowie die Studienberatung, das Prü-
fungsamt und das Praktikantenamt der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität 
Dresden zur Verfügung. 
 
(2) Zur Unterstützung bei der Wahl der Studienrichtung sind die Studierenden verpflichtet, spä-
testens bis zum Ende des vierten (FS achten) Fachsemesters eine Studienfachberatung inner-
halb der Vortragsreihe „Einführung in die Studienrichtungen“ in Anspruch zu nehmen. 
 
(3) Studenten, die bis zum 3. Semester (FS 5. Semester) noch keine Studienleistungen nach-
gewiesen bzw. die Diplom-Vorprüfung nicht bis zu Beginn des 5. Semesters (FS 9. Semester) 
bestanden haben, müssen am Anfang des genannten Semesters an einer Studienberatung teil-
nehmen. 
 
 

§ 11 
Fernstudium 

 
Der Studiengang Maschinenbau kann auch im Fernstudium studiert werden. Die jeweils im 
Hauptstudium wählbaren Studienrichtungen werden durch das jeweilige Angebot der Fakultät, 
das rechtzeitig vor Beginn des Hauptstudiums angegeben wird, bestimmt. Für das Fernstudium 
gelten die Festlegungen der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Maschinenbau in der 
jeweils geltenden Fassung sowie dieser Studienordnung und die Ergänzungsordnung der Tech-
nischen Universität Dresden für das Fernstudium vom 04.04.1996 in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
 

§ 12 
Übergangsregelungen 

 
(1) Diese Studienordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab Wintersemester 
2003/04 erstmalig an der Technischen Universität Dresden in dem Studiengang Maschinenbau 
das Studium aufgenommen haben. Für Studierende, die das Studium vor diesem Zeitpunkt auf-
genommen haben und sich bereits im ersten Studienabschnitt des Hauptstudiums befinden, 
gelten die Übergangsregelungen der Absätze 2 und 3. 
 
(2) Studierende, die das Studium im Wintersemester 2001/02 oder später aufgenommen ha-
ben, können sich auf Antrag für die Bedingungen dieser neuen Studienordnung entscheiden.  
 
(3) Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2001/02 aufgenommen haben, 
schließen das Studium nach den Bestimmungen der Studienordnung der Fakultät Maschinen-
wesen der Technischen Universität Dresden für die Studiengänge Maschinenbau, Verarbei-
tungs- und Verfahrenstechnik und Werkstoffwissenschaft vom 14. August 2000 ab. 
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§ 13 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2003 in Kraft. 
 
(2) Die Studienordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität 
Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
13.08.2003 und der Anzeige beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. 
 
 
 
Dresden, den 20.01.2006 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Hermann Kokenge 
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Anlagen: 
 
Anlage 1 Studienablaufplan des Grundstudiums 
 
Anlage 2 Studienablaufpläne des Hauptstudiums 
2.1  Studienrichtung Allgemeiner und konstruktiver Maschinenbau 
2.2  Studienrichtung Kraftfahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik 
2.3  Studienrichtung Leichtbau 
2.4  Studienrichtung Technisches Design 
2.5  Studienrichtung Angewandte Mechanik 
2.6  Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik 
2.7  Studienrichtung Energietechnik 
2.8  Studienrichtung Produktionstechnik 
2.9  Studienrichtung Arbeitsgestaltung 
2.10  Studienrichtung Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik 
2.11  Studienrichtung Textil- und Konfektionstechnik 
 
Anlage 3 Modulbeschreibungen für den Studiengang Maschinenbau 
 
 
 
Zeichenerklärungen  
 
In den Anlagen werden folgende Symbole und Zeichen verwendet. 
B  Beleg 
F  Modulprüfung 
(F)  Modulnote, gebildet aus einzelnen Prüfungsleistungen 
h  Stunden (Mindestbearbeitungsumfang) 
L  Prüfungsvorleistung (Zulassungsvoraussetzung, Laborpraktika sind stets  

Zulassungsvoraussetzung und hier nicht angegeben.) 
Mon  Monate (maximale Laufzeit) 
P  Prüfungsleistung (Klausur oder mündliche Prüfung) 
PA  Projektarbeit 
Pr  Laborpraktika 
Sem  Semester 
SWS  Semesterwochenstunden 
Ü  Übungen 
V  Vorlesungen 
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Anlage 1 
Studienablaufplan des Studienganges Maschinenbau im Grundstudium 

1.Sem 2.Sem 3.Sem 4.Sem Lfd. 
Nr. Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

Summe 
SWS 

V/Ü/Pr V/Ü/Pr V/Ü/Pr V/Ü/Pr 

Pflichtmodule 

1 Mathematik I 12 420 L 420 F   

2 Mathematik II 8   220  220 F 

3 Informatik  

- Computeranwendung im MW 

- Software- und Programmiertechnik im MW 

8 

 

 

220 L,P 

(F) 

 

202 L,P 

  

4 Physik 8 210 212 F   

5 Chemie 3 210 F    

6 Technische Mechanik A 8 220  220 L   

7 Technische Mechanik B  8   210 320 

F 

8 Technische Thermodynamik  

- Energielehre 

- Wärmeübertragung  

8 

 

   

220 P 

(F) 

 

220 P 

9 Strömungslehre I 4    220 F 

10 Elektrotechnik 8  210 210 P 002 
(F)4) 

11 Konstruktion und Fertigung 13   (F)  

 - Technische Darstellung  210 P    

 - Gestaltungslehre   220 P   

 - Fertigungstechnik I  200 L 200 L 011 P  

12 Maschinenelemente 10   320 320 
L,F 

13 Werkstofftechnik 6 201 201 F   

Wahlpflichtmodul 

14  

2 

   

200 L 

 

 2   200 L  

 

Studium generale 

- Sozialwissenschaften 1) 

- Umweltschutz 

- Fremdsprachen 2) (4) (2) (2 L)   

 Summe der Module in SWS 3) 108 28 31 25 24 

1) Kurse des Studium generale, besonders aus den Gebieten Philosophie, Volkswirtschaftslehre, Ökologie, Technik- und 
Technologiegeschichte. 

2) Mindestforderung: 1 Fremdsprache (möglichst Englisch / Französisch / Russisch). 
3) Zählung ohne Fremdsprachen. 
4) Die Modulnote wird nach § 26 Abs. 2 DPO erst gebildet, wenn das Praktikum im 4. Semester erfolgreich absolviert 

wurde. 
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Anlage 2.1  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Allgemeiner und konstruktiver Maschinenbau 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 
SWS  

V/Ü/Pr 
 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P 

(F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre 1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung 
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Maschinendynamik und Betriebsfestigkeit 
- Maschinendynamik 
- Betriebsfestigkeit 

 
5 

 
 

210 P 

 
(F) 

 
110 P 

 
 

 
 

 
4 

 
Getriebe- und Fluidtechnik 
- Getriebetechnik 
- Grundlagen der fluidtechnischen Antriebe und  
  Steuerungen 

 
6 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Antriebstechnik im Maschinen- und Fahrzeugbau 
- Antriebssysteme 
- Antriebselemente 2) 

 
5 
 

 
(F) 

210 P 
200 P 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 

 
Maschinenkonstruktion/CAD 
- Konstruktiver Entwicklungsprozess 
- Konstruktionsbeleg 
- Konstruieren mit CAD-Systemen 

 
7 

 
 

210 L,P 
010 PA 

 
(F) 

 
 

120 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
7 

und 
8 

 
Vertiefungsmodule  3) 
a)  Methoden und Werkzeuge der Produktentwick-
lung  
b)  Entwicklung und Analyse von Antrieben 
c)  Mechatronische Antriebssysteme 
d)  Mobile Arbeitsmaschinen - Off -road Fahrzeug-

technik (Landmaschinen/Baumaschinen) 
  

 
 

16 
und 

8 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtfachmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 

 
F 

 
 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)  PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 23 11   20 12  

 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11  Abs. 2 DPO). 
2) Zusätzlich wird fakultativ eine Übung im Umfang von 1 SWS angeboten. 
3) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen, das erste mit einem Umfang von 16 SWS, das zweite mit einem 

Umfang von 8 SWS.  
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Anlage 2.2  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Kraftfahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem 

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 
 

Summe 
SWS  

V/Ü/Pr 
 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P 

(F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre 1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Maschinendynamik u. Fluidtechnik 
- Maschinendynamik 
- Grundlagen der fluidtechnischen Antriebe und 
  Steuerungen 

 
6 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
4 

 
Antriebstechnik 
- Antriebssysteme 
- Grundlagen der Verbrennungsmotoren 2) 

- Elektrische Antriebe 2) 

 
6 

 
(F) 

210 P 
210 P 
210 P 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Konstruktionswerkstoffe und Betriebsfestigkeit 
- Konstruktionswerkstoffe3) 

- Betriebsfestigkeit 

 
4 

 
 

 
(F) 

200 P 
110 P 

 
 

 
 

 
6 

 
Maschinenkonstruktion/CAD 
- Konstruktiver Entwicklungsprozess 
- Konstruktionsbeleg 
- Konstruieren mit CAD-Systemen 

 
7 

 
 

210 L,P 
010 PA 

 
(F) 

 
 

120 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule   

 
 

 
7 
und 
8 

 
Vertiefungsmodule 4)    
a) Kraftfahrzeuge 
b) Verbrennungsmotoren 
c) Schienenfahrzeugtechnik 
d) Triebfahrzeugtechnik 

 
 

12 
und 
12 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 

 
F 

 
 

Interdisziplinäre Projektarbeit (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)    PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

 
D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate)  (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 21 13  16 16  

 
 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
2) Es ist eine Lehrveranstaltung zu wählen. 
3) Zusätzlich wird fakultativ eine Übung von 1 SWS angeboten. 
4) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen. Dabei wird empfohlen, als erstes Vertiefungsmodul entweder 

Modul a) oder Modul c) zu wählen.  
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Anlage 2.3  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Leichtbau 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung  

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre 1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung 
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Festkörpermechanik 
- Maschinendynamik 
- Stab- und Flächentragwerke 

 
5 

 
 

210 P 

 
(F) 

 
200 P 

 
 

 
 

 
4 

 
Grundzüge des Leichtbaus 

 
5 

 
210 L 

 
200 F 

 
 

 
 

 
5 

 
Leichtbau-Werkstoffe 
- Metalle, Kunststoffe, Keramiken 
- Textile Werkstoffe und Halbzeuge 
- Holz- und Faserwerkstoffe  

 
7 
 

 
(F) 

200 P 
210 P 
110 P 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
6 

 
Konstruktionsprinzipien und Berechnung 
- Leichtbauweisen 
- Rechnerunterstützte Konstruktion 
- Simulationstechniken 

 
6 

 
 
 

 
F 

200 L 
010 L 
120 L 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule  

 
 

 
7 
und  

8 

 
Vertiefungsmodule  2) 

a) Leichtbaukonstruktion 
b) Kunststofftechnik 
c) Konstruieren mit Faserverbundwerkstoffen 

 
 

12 
und 
12 

 
 

 
 

 
 

 
2 F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate)  (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 18 16  16 16  

 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
2) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen. 
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Anlage 2.4  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Technisches Design 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung  

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Gestalterische Grundlagen 
- Gestalterische Grundlagen 
- Designdarstellungen 

 
6 

 
 

110 PA 
110 PA 

 
(F) 

110 PA 

 
 

 
 

 
4 

 
Grundlagen des Entwerfens 
- Einführung in das Produktdesign 
- Entwurfs- und Gestaltungslehre I 

 
4 

 
 

110 P 
 

 
(F) 

 
110 PA 

 
 

 
 

 
5 

 
Antriebs- und Getriebetechnik 
- Antriebselemente 
- Getriebetechnik  

 
6 
 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 

 
Maschinenkonstruktion/CAD 
- Konstruktiver Entwicklungsprozess 
- Konstruktionsbeleg 
- Konstruieren mit CAD-Systemen 

 
7 

 
 

210 L,P 
010 PA 

 
(F) 

 
 

120 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
 

7 

 
Vertiefungsmodule 

Entwurfslehre 

 
 

12 

 
 

 
 

 
 

 
 

F 

8 Konstruktionslehre  12    F 
 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

 
Interdisziplinäre Projektarbeit (maximale Laufzeit 6 Monate) 

 
 

(300 h) 

 
 

 
 

 
 

PA 

 
 

 
 

 
Großer Beleg (maximale Laufzeit  6 Monate) 

 
(500 h) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 
 
Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) 

 
(4 Mon) 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Summe der Module in SWS 

 
66 

 
21 

 
13 

  
16 

 
16 

 
 

 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
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Anlage 2.5  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Angewandte Mechanik 

 
 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem 

Modul und ggf. Lehrveranstaltung  
 

Summe 
SWS  

V/Ü/Pr 
 

V/Ü/Pr 
 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
3 

 
 

 
210 F 

 
 

 
 

 
3 

 
Mechanik der Kontinua 
- Elastizitätstheorie 
- Kontinuummechanik 

 
6 

 
 

210 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
4 

 
Maschinendynamik/Experimentelle Mechanik 
- Maschinendynamik 
- Experimentelle Mechanik 

 
7 

 
(F) 

210 P 
202 P 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Fluidmechanik 
- Strömungslehre II 
- Strömungsmesstechnik 

 
6 
 

 
(F) 

210 P 
201 P 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
6 

 
Numerische Methoden 
- Numerische Methoden I (FEM) 
- Numerische Methoden II (CFD) 

 
6 

 
 

210 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
7 

und 
8 

 
Vertiefungsmodule   1) 

a) Höhere Festigkeitslehre 
b) Höhere Dynamik 
c) Höhere Strömungsmechanik 

 
 

12 
und 
12 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

2 F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)   PA 
  

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate)  (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 22 12  16 16  

 
 
1) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen. 
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Anlage 2.6  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik 
 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Maschinendynamik/Schwingungslehre 

 
3 

 
210 F 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
Grundlagen der Flugphysik 
- Flugmechanik 
- Aerodynamik I 
- Numerische Methoden (CFD) 

 
8 

 
 

110 P 
210 P 

 
(F) 

 
 

210 P 

 
 

 
 

 
5 

 
Grundlagen der Luftfahrzeugkonstruktion 
- Luftfahrzeugkonstruktion I 
- Luftfahrtantriebe I 

 
6 
 

 
 
 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 

 
 

 
6 

 
Grundlagen der Raumfahrt 
- Raumfahrtsysteme I 
- Raumfahrtantriebe und Steuersysteme 

 
6 

 
 

210 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
7 
und 
8 

 
Vertiefungsmodule   2) 
a) Auslegung von Luft- und Raumfahrzeugen 
b) Luftfahrzeugtechnik 
c) Raumfahrttechnik 
d) Flugantriebe 

 
 

12 
und 
12 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 F  

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 F  

Interdisziplinäre Projektarbeit (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate)  (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 16 18  16 16  

 
 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
2) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen. Es wird empfohlen, als erstes Vertiefungsmodul Modul a) zu wählen.  
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Anlage 2.7  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Energietechnik 
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/BWL/Energiewirtschaft  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Betriebswirtschaftslehre/Energiewirtschaft  

 
5 

 
 

200 P 
 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
 Prozessthermodynamik/Kernenergietechnik 
- Prozessthermodynamik 
- Grundlagen der Kernenergietechnik 

 
6 

 
(F) 

210 P  
210 P 

 
 

 
 

 
 

 

4 

 

Grundlagen der Wärme- und Kältetechnik 

- Wärmeübertrager 

- Grundlagen der Kältetechnik  

  oder Principles of Refrigeration 2) 

 

5 

 

 

 

210 L,P 

 

(200P) 

 

(F) 

 

200 P 

 

 
 

 
 

 
5 

 
Strömungsmechanik/Wärmeübertragung 
- Strömungslehre II 
- Wärme- und Stoffübertragung  

 
6 
 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 

 
Grundlagen der Energiemaschinen  3) 

- Grundlagen der Kolbenmaschinen 
- Grundlagen der Turbomaschinen 
alternativ 
Heizungstechnik  4) 

 
6 

 
 

 
(F) 

210 P 
210 B,P 

 
330 F 

 

 

 

 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
7 
und 
8 

 
Vertiefungsmodule  5) 

a) Energiemaschinen 
b) Kernenergietechnik 
c) Wärmetechnik 
d) Kälte- und Anlagentechnik 
e) Gebäudeenergietechnik 

 
 
 

12 
und 
12 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

Interdisziplinäre Projektarbeit (maximale Laufzeit 6 Monate)  (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 20 14  16 16  

 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur  Betriebswirtschaftslehre/Energiewirtschaft bestanden 

ist (vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
2) Die Vorlesung wird im 5. Semester in englisch und im 6. Semester in deutsch angeboten. Zusätzlich wird 

fakultativ eine Übung im Umfang von 2 SWS angeboten. 
3) Dieses Modul ist zu belegen, wenn das Vertiefungsmodul a, b oder c gewählt wird. 
4) Dieses Modul ist zu belegen, wenn das Vertiefungsmodul e) gewählt wird. 
5) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen. 
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Anlage 2.8 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Produktionstechnik 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

1 Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 6 201 P 
201 P 
(F) 

  

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Werkzeugmaschinenentwicklung/Grundlagen 
- Grundlagen der Werkzeugmaschine 
- Vorrichtungskonstruktion 

 
6 

 
 

310 B,P 

 
(F) 

 
110 B 

 
 

 
 

 
4 

 
Fertigungstechnik II 
- Zerspan- und Abtragtechnik 
- Umformtechnik 
- Oberflächen- und Schichttechnik 

 
6 

 
F 

110 
110 
110 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Produktionssysteme - Automatisierung und Messtech-
nik 
- Produktionsautomatisierung 
- Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung 

 
5 
 

 
 
 

100 

 
(F) 

110 B,P 
002 P 

 
 

 
 

 
6 a 

 
Produktionssysteme - Planung und Steuerung 
- Fertigungsplanung I  
- Fertigungsstättenplanung und PPS 

 
6 

 
(F) 

210 P 
210 P 

 
 

 
 

 
 

 
6 b 

oder 
Maschinendynamik und Mechanismentechnik 
- Maschinendynamik 
- Mechanismentechnik  

6  
 

210 P 
 

(F) 
 
 

210 P 

  

7 Produktionstechnisches Praktikum 2  002 L   

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
8 

und 
9 

 
Vertiefungsmodule  2) 

a) Fertigungsverfahren und Werkzeuge 
b) Fabrikplanung und Prozessgestaltung 
c) Werkzeugmaschinenentwicklung 
d) Werkzeugmaschinensteuerung und 
    industrielle Messtechnik 
e) Spezielle Fertigungsverfahren und 
    Mikrofertigungstechnik 
f) Integrierte Produktionstechnik 

 
 

14  
und 
 8 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 F 

 
10 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
11 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (max. Laufzeit 6 Monate) (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate)   (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate)   (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 22 14  16 14  

1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist (vgl. § 11 
Abs. 2 DPO). 

2) Es sind 2 Vertiefungsmodule zu wählen, wobei das erste Modul aus a) bis d) mit 14 SWS zu belegen ist. Das zweite 
Modul kann mit  8 SWS aus dem Angebot a) bis f) oder aus einer anderen Studienrichtung gewählt werden. 
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Anlage 2.9  
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Arbeitsgestaltung 
 

 
5.Sem. 

 
6.Sem. 

 
7.Sem. 

 
8.Sem. 

 
9.Sem. 

 
10.Sem.  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung 
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Produktionssystematik 
- Fertigungsplanung I 
- Fertigungsstättenplanung und PPS 
- Projektmanagement 

 
8 

 
(F) 

210 P 
210 P 
200 L 

 
 
 

 
 

 
 

 
4 

 
Entwurfsmethoden 
- Konstruktiver Entwicklungsprozess 
- Konstruieren mit CAD-Systemen 

 
5 

 
 

210 L,P 
 

 
(F) 

 
110 P 

 
 

 
 

 
5 

 
Grundlagen der Arbeitsgestaltung 
- Arbeitsanalyse 
- Arbeitsumweltgestaltung 
- Ergonomie 

 
6 

 
 

200 P 
 

110 P 

 
(F) 

 
110 P 

 
 

 
 

 
6 

 
Grundlagen des Arbeits- u. Gesundheitsschutzes 
- Gefährdungsbeurteilung 
- Psychologie der Arbeitssicherheit 

 
4 

 
 
 

 
(F) 

200 P 
200 P 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
 

7 
8 

 
Vertiefungsmodule 
Arbeitsgestaltung 
Sicherheit und Gesundheitsschutz    2) 

 
 

12 
12 

 
 

 
 

 
 

 
 

F 
F 

 
9 

 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 
 

F 
 

 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate)   (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit  (maximale Laufzeit 4 Monate)  (4 Mon)       

Summe der Module  in SWS 66 20 14  16 16  

 
 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
2) geeignet auch für andere Studienrichtungen 
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Anlage 2.10 
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik 
 

 
5. Sem 

 
6. Sem 

 
7. Sem 

 
8. Sem 

 
9. Sem 

 
10. Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS 
 

V/Ü/Pr 
 

V/Ü/Pr 
 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 

 

1 Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 6 201 P 201 P(F)   

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung 

- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 

 

  

 
 

200 P 

 
(F) 

 

210 P 

 
 

 
 

3 Maschinendynamik 3 210 F  
  

 
4 

 
Antriebstechnik in Verarbeitungsmaschinen 

- Getriebetechnik  

- Elektrische Antriebe 

- VM -Antriebe und -Steuerungen 

 
8 

 
 

210 P 

210 P 

 

 
(F) 

 

 

110 P 

 
 

 
 

 
5 

 
Maschinenkonstruktion/CAD 

- Konstruktiver Entwicklungsprozess 

- Konstruktionsbeleg 

- Konstruieren mit CAD-Systemen 

 
7 

 
 

210 L,P 

010 PA 

 

 
(F) 

 

 

120 P 

 
 

 
 

 
6 

 
Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik 

- Verarbeitungstechnik-Grundlagen 

- Verarbeitungsmaschinenanalyse 

 
5 

 
 

 

 
F 

200 

102 L 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 

 

 
 

7 

8 

 
Vertiefungsmodule  

Verarbeitungsmaschinen und -anlagen 

Verarbeitungs- und Verpackungstechnik 

 
 

12 

12 

 
 

 
 

 
 

 
 

F 

F 
 

9 
 
Technisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

 
F 

 
 

 
10 

 
Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 

 
4 

 
 

 
 

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 
 

 
F 

 
 

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)   PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate)  (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 
 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 18 16  16 16  

 
 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 
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Anlage 2.11 
 
Studiengang Maschinenbau - Hauptstudium 
Studienablaufplan der Studienrichtung Textil- und Konfektionstechnik  
 

 
5.Sem 

 
6.Sem 

 
7.Sem 

 
8.Sem 

 
9.Sem 

 
10.Sem  

Modul und ggf. Lehrveranstaltung 

 
Summe 

SWS  
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
V/Ü/Pr 

 
Pflichtmodule 

 
 

 
1 

 
Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik 

 
6 

 
201 P 

 
201 P (F) 

 
 

 
 

 
2 

 
Arbeitswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre  1) 

- Arbeitswissenschaft/Technische Betriebsführung  
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

 
5 
 
 

 
 

200 P 

 
(F) 

 
210 P 

 
 

 
 

 
3 

 
Getriebetechnik  

 
3 

 
210 F 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
Textile Werkstoffe und Prüftechnik 
- Chemie der Faserwerkstoffe 
- Textile Faserstoffe und Prüftechnik 

 
7 

 
 

200 P 
200 L 

 
(F) 

 
201 P 

  

 
5 

 
Verfahren und Maschinen der Textiltechnik  
- Fadenbildungstechnik 
- Flächenbildungstechnik 

 
9 
 

 
 

200 
400 

 
F 

001  
002  

 
 

 
 

 
6 

 
Verfahren und Maschinen der Konfektionstechnik  

 
4 

 
300 

 
001  F 

 
 

 
 

 
Wahlpflichtmodule 

 
 

 
 

7 
8 

 
Vertiefungsmodule 
 Textil- und Konfektionstechnik I 
 Textil- ,Veredlungs- und Konfektionstechnik II 

 
 

12 
12 

 
 

 
 

 
 

F 

 
 
 

F 

9 Technisches Wahlpflichtmodul 4    F 

10 Nichttechnisches Wahlpflichtmodul 4   

F 
A 
C 
H 
P 
R 
A 
K 
T 
I 
K 
U 
M 

 F  

Interdisziplinäre Projektarbeit  (maximale Laufzeit 6 Monate) (300 h)    PA   

Großer Beleg (maximale Laufzeit 6 Monate) (500 h)     PA 

D 
I 
P 
L 
O 
M 
A 
R 
B 
E 
I 
T 

 

Diplomarbeit (maximale Laufzeit 4 Monate) (4 Mon)       

Summe der Module in SWS 66 21 13  16 16  

 
 
1) Die Modulnote wird erst gebildet, wenn die Klausur Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bestanden ist 

(vgl. § 11 Abs. 2 DPO). 














































































































































































































